
Satzung 
über die Erhebung von Kosten und Gebühren 

in der Gemeinde Wadersloh 
bei Einsätzen der Feuerwehr 

 
 
 

Der Rat der Gemeinde Wadersloh hat aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV NW S. 666) der §§ 4 bis 7 und § 41 des Gesetzes über den Feuerschutz 
und die Hilfeleistung – FSHG – vom 10.02.1998 (GV NW S.122) und der §§ 1, 2, 4, 5 und 6 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969  
(GV NW S. 712) in der jeweils gültigen Fassung in seiner Sitzung am 24.10.2012 folgende 
Satzung beschlossen: 
 
 
 

§ 1 
 

Leistungen der Feuerwehr 
 

(1) Die Gemeinde Wadersloh unterhält zur Bekämpfung von Schadenfeuern sowie zur Hilfe-
leistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturer-
eignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden, eine Feuerwehr 
nach Maßgabe des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG). 
 

(2) Darüber hinaus stellt die Feuerwehr bei Veranstaltungen nach Maßgabe des § 7 Abs. 1 
FSHG Brandsicherheitswachen, soweit der Veranstalter dieser Verpflichtung nicht genügt 
oder genügen kann. 
 

(3) Des Weiteren kann die Feuerwehr auf Antrag auch freiwillige Hilfeleistungen erbringen. 
Ein Rechtsanspruch zur Durchführung solcher Hilfeleistungen besteht nicht. Über die 
Durchführung entscheidet der Leiter der Feuerwehr. 
 
 

§ 2 
 

Kostentragung 
 

(1) Die Einsätze der Feuerwehr nach § 1 Abs.1 sind unentgeltlich, soweit diese Satzung 
nichts anderes bestimmt. 

 
(2) Für die nachfolgend aufgeführten Einsätze der Feuerwehr wird Ersatz der entstandenen 

Kosten verlangt: 
 

1. von dem Verursacher, wenn er die Gefahr oder den Schaden vorsätzlich herbeige-
führt hat, 

2. von dem Betreiber von Anlagen oder Einrichtungen gemäß § 24 Abs. 1 Satz 1 im 
Rahmen ihrer Gefährdungshaftung nach sonstigen Vorschriften, 

3. von dem Fahrzeughalter, wenn die Gefahr oder der Schaden beim Betrieb von Kraft-, 
Schienen-, Luft- oder Wasserfahrzeugen entstanden ist, sowie von den Ersatzpflicht-
igen in sonstigen Fällen der Gefährdungshaftung, 

4. von dem Transportunternehmer, Eigentümer, Besitzer oder sonstigen Nutzungsbe-
rechtigten, wenn die Gefahr oder der Schaden bei der Beförderung von Gefahrstoffen 
oder wassergefährdenden Stoffen entstanden ist, 



5. von dem Eigentümer, Besitzer oder sonstigen Nutzungsberechtigten, wenn die Ge-
fahr oder der Schaden beim sonstigen Umgang mit Gefahrstoffen oder wasserge-
fährdenden Stoffen gemäß Nummer 4 entstanden ist, soweit es sich nicht um Brände 
handelt, 

6. vom Eigentümer, Besitzer oder sonstigen Nutzungsberechtigten einer Brandmeldean-
lage außer in Fällen nach Nummer 7, wenn der Einsatz Folge einer nicht                                                                                                                                                                                                                                                                             
bestimmungsgemäßen oder missbräuchlichen Auslösung war, 

7. von einem Sicherheitsdienst, wenn dessen Mitarbeiter eine Brandmeldung ohne eine 
für den Einsatz der Feuerwehr erforderliche Prüfung weitergeleitet hat, 

8. von demjenigen der vorsätzlich grundlos die Feuerwehr alarmiert. 
 
 

§ 3 
 

Gebühren 
 

(1) Für die Gestellung von Brandsicherheitswachen, das Gewähren von Hilfeleistungen und 
für die zeitweise Überlassung von Fahrzeugen und Geräten der Feuerwehr, die nicht nach 
§ 41 Abs. 1 FSHG unentgeltlich sind und nicht unter die Vorschriften des § 41 Abs. 2 
FSHG fallen, werden Gebühren nach Anlage I erhoben. 

 
(2) Die Leistungen nach Absatz 1 können von der Zahlung eines angemessenen Vorschus-

ses oder von der Bereitstellung einer angemessenen Sicherheit abhängig gemacht wer-
den. 

 
(3) Auf freiwillige Leistungen der Feuerwehr besteht kein Rechtsanspruch. Ob sie gewährt 

werden sollen, entscheidet der Bürgermeister oder der/die von ihm Beauftragte. Bei frei-
willigen Leistungen ist die Haftung der Gemeinde Wadersloh auf Vorsatz und grobe Fahr-
lässigkeit beschränkt. 

 
(4) Für die Gegenstände der Feuerwehr, die bei freiwilligen Leistungen der Feuerwehr ohne 

Verschulden der Feuerwehr beschädigt oder vernichtet werden, hat der/die gebühren-
pflichtige Schadenersatz zu leisten.   
Besteht neben der Pflicht der Feuerwehr zur Hilfeleistung die Pflicht einer anderen Behör-
de oder Einrichtung zur Schadensverhütung und Schadensbekämpfung, so sind die Kos-
ten für den Feuerwehreinsatz vom Rechtsträger der anderen Behörde oder Einrichtung zu 
erstatten, sofern ein Kostenersatz nach Satz I nicht möglich ist. 
 
 

§ 4 
 

Berechnungsgrundlage 
 

 
Die Kosten bestehen aus den Personalkosten, Fahrzeug- und Gerätekosten sowie Sachkos-
ten. Sie werden nach Maßgabe der §§ 5 – 7 berechnet. 
 
 
  



§ 5 
 

Personalkosten 
 
(1) Die Personalkosten berechnen sich bei Einsätzen nach § 41 Abs.2 FSHG, bei Brand-

sicherheitswachen und freiwilligen Leistungen der Feuerwehr aufgrund der Einsatzzeit. 
 
(2) Die Einsatzzeit bei Einsätzen nach § 2 beginnt mit dem Zeitpunkt der Alarmierung und 

endet mit der Rückkehr zum Gerätehaus. Bei Einsätzen,  die eine besondere Reinigung 
der Fahrzeuge und Geräte erforderlich machen, wird die Zeit für die Reinigung der Ein-
satzzeit hinzugerechnet. 

 
(3) Die Einsatzzeit bei Brandsicherheitswachen richtet sich nach dem jeweiligen Einsatzbe-

richt des Führers/der Führerin der Brandsicherheitswache. 
 

(4) Bei freiwilligen Hilfeleistungen werden die Personalkosten nach dem Einsatzbericht be-
rechnet. 

 
(5) Abgerechnet wird grundsätzlich nach Einsatzstunden. Angefangene Stunden werden zu 

Einheiten je 15 Minuten abgerechnet.  
 

(6) Die Höhe der Stundensätze des eingesetzten Personals ergibt sich aus der als Anlage 
beigefügten Tabelle, die Bestandteil dieser Satzung ist. 

 
 

§ 6 
 

Fahrzeug- und Gerätekosten 
 

(1) Die Kosten für die eingesetzten Fahrzeuge und Geräte werden aufgrund der Einsatzzeit 
im Verhältnis zu den Jahresstunden Berechnet. Die Einsatzzeit beginnt mit dem Ausrü-
cken und endet mit der Rückkehr zum jeweiligen Feuerwehrgerätehaus. Die Höhe dieses 
Kostenersatzes bestimmt sich nach dem anliegenden Kostentarif, der Bestandteil dieser 
Satzung ist. 

 
(2) Im Kostenersatz bei Fahrzeugen sind die Nebenkosten und die Aufwendungen für die 

Inanspruchnahme der in den Fahrzeugen befindlichen Geräte enthalten. 
 

 
§ 7 

 
Sachkosten 

 
Die Sachkosten, wie Schaummittel, Ölbindemittel usw. werden in voller Höhe zum jeweiligen 
Tagespreis berechnet. 
 
 

§ 8 
 

Gebühren für sonstige Leistungen der Feuerwehr 
 

Für freiwillige Hilfeleistungen der Feuerwehr im Sinne des § 1 Abs. 2 werden Gebühren  
nach Maßgabe der §§ 5 bis 7 erhoben. 
 
 
 



 
§ 9 

 
Inanspruchnahme  privater Unternehmen und Hilfsorganisationen 

 
(1) Die Feuerwehr kann zur Unterstützung bei Leistungen im Sinne des § 1 private Unter-

nehmen und/oder Hilfsorganisationen beauftragen. Über die Beauftragung entscheidet 
der Leiter der Feuerwehr. Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung besteht nicht. 

 
(2) Für die Beauftragung privater Unternehmen und/oder Hilfsorganisationen wird Kostener-

satz geltend gemacht. Die Höhe des geltend gemachten Kostenersatzes richtet sich nach 
den tatsächlich angefallenen Kosten. 

 
 

§ 10 
 

Kostenschuldner 
 
Zur Zahlung des Kostenersatzes für Einsätze nach § 2 Abs. 2 sind die dort genannten Per-
sonen verpflichtet. Mehrere Kostenersatzpflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 11 
 

Gebührenschuldner 
 

Zur Zahlung der Gebühr für die in § 1 Abs. 2 und 3 genannten Leistungen ist derjenige ver-
pflichtet, der die Leistung bestellt oder bestellen lässt. Mehrere Gebührenpflichtige haften als 
Gesamtschuldner.  
 
 

§ 12 
 

Entstehung und Fälligkeit 
 

(1) Der Kostenersatzanspruch nach § 2 Abs.2 entsteht mit Beendigung der kostenersatzpflicht-
igen Leistungen der Feuerwehr. Er wird mit der Bekanntgabe des Kostenersatzbescheides 
fällig, wenn im Bescheid nicht ein späterer Zeitpunkt festgesetzt wird. 

 
(2) Die Gebühr nach § 11 entsteht mit Beendigung der gebührenpflichtigen Leistungen der 

Feuerwehr. Sie wird mit der Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig, wenn im Be-
scheid nicht ein späterer Zeitpunkt festgesetzt wird. 

 
 

§ 13 
 

Haftung 
 

Die Gemeinde haftet bei Leistungen im Sinne des § 1 Abs.2 und 3 nur für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit. 
 
 
 
 
 

 



§ 14 
 

Inkrafttreten 
 

a. Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
b. Gleichzeitig tritt die Feuerwehrgebührensatzung i. d. F. vom 25.06.1997 außer Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 

   
Christian Thegelkamp 

Bürgermeister 
 Angelika König 

Schriftführerin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Anlage I 
 
 

Kostentarif 
zur Satzung über die Erhebung von Kosten und Gebühren 

bei Einsätzen der Feuerwehr 
in der Gemeinde Wadersloh 

 
vom 24.10.2012 

 
 
 
 

 je 15 Minuten 
  

1. Dienst- und Arbeitsleistung pro Person 2,50 € 
  

2. Löschgruppenfahrzeug 
Tanklöschfahrzeug 
Hilfeleistungslöschfahrzeug 

 
4,60 € 

  
3. Einsatzleitwagen 

Mannschaftstransportfahrzeug 
 

8,70 € 
  

4. Gerätewagen 
Rüstwagen 
Schlauchwagen 

 
9,70 € 

  
5. Verbrauchsmaterial und Entsorgung 

(Ölbeseitigungsmittel, Löschpulver, 
Schaummittel, sonstiges Material)  

Nach Verbrauch und tatsäch-
lichen Kosten 

 
  

6. Dienst- und Arbeitsleistung bei  
Brandsicherheitswachen 

2,,50 € 

7. Gestellung von Löschfahrzeugen  
bei Brandsicherheitswachen 

Es gelten die o.a. Gebühren 

 


